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Amtliche Bekanntmachung 

 
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 376 „Im Wiesengrund“ 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 2 Nr.1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

 
Die Stadt Iserlohn beabsichtigt, den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 376 „Im Wiesengrund“ öffentlich auszulegen 
und der betroffenen Öffentlichkeit so Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung und Steuerung von Gartenlauben auf den verpach-
teten Flurstücken östlich der öffentlichen Grünanlage an der Straße „Im Wiesengrund“. 
 
Das Bebauungsplangebiet wird im Westen durch die Straße „Im Wiesengrund“ und im Osten durch die Grundstü-
cke entlang der Schulstraße begrenzt. Die Lage des Plangebiets ist aus der beigefügten Umrisszeichnung zu erse-
hen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt 
wird.  
 
Gemäß den Vorgaben nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. .V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie auf die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltrelevanter Informationen verfügbar sind, abgesehen werden. 
 
Durch die Planung tritt keine wesentliche negative Änderung der Umwelt- bzw. Immissionssituation ein. Es beste-
hen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutz-
güter 
 
Der Planentwurf und dessen Begründung liegen in der Zeit vom 27.04.2017 bis zum 29.05.2017 einschließlich bei 
der Stadt im Rathaus II - Bereich Städtebau -, während der Dienststunden (Montag bis Mittwoch von 8.00 bis 16.00 
Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) öffentlich aus. Des Weiteren ist die Ein-
sichtnahme in die Planentwürfe auch über das Internet möglich: 
 

http://www.iserlohn.de > Wirtschaft & Stadtentwicklung > Bebauungsplaene 
 

 
Anregungen und Stellungnahmen können von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift oder per E-Mail unter der 
Adresse bauleitplanung@iserlohn.de vorgebracht werden. Über die vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der 
Rat der Stadt.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Gemäß § 47 Abs. 2a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 01.01.2007 ist ein späteres Nor-
menkontrollverfahren unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öf-
fentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können. 
 
Iserlohn, 13.04.2017     STADT ISERLOHN 

 
            Dr. Ahrens 
            Bürgermeister 



Bebauungsplan Nr. 376
"Im Wiesengrund"

Abgrenzung des Plangebietes
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Öffentliche Bekanntmachung 

der Kreiswahlleiterin über die Aufforderung zur 

Einreichung von Kreiswahlvorschlägen  

für den Bundestagswahlkreis 150 - Märkischer 

Kreis II  

zur Wahl des 19. Deutschen Bundestages am 

24.09.2017 

 

Nachdem der Bundespräsident durch Anordnung 

vom 23.01.2017 (BGBl. I 2017 S. 74) den 24. Sep-

tember 2017 als Wahltag für die Wahl zum 19. 

Deutschen Bundestag festgelegt hat, fordert die 

Kreiswahlleiterin hiermit gemäß § 32 Bundeswahl-

ordnung (BWO) in der zurzeit gültigen Fassung auf, 

Kreiswahlvorschläge für den Bundestagswahlkreis 

150 – Märkischer Kreis II einzureichen und weist 

ebenfalls auf die Voraussetzungen für die Einrei-

chung von Wahlvorschlägen gem. § 18 Abs. 2 Bun-

deswahlgesetz in der zurzeit gültigen Fassung 

(BWahlG) hin.  

 

Der Wahlkreis 150 - Märkischer Kreis II umfasst die 

Gemeinden Altena, Balve, Hemer, Iserlohn, Menden 

(Sauerland), Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, 

Plettenberg und Werdohl. 

 

Insbesondere auf die Bestimmungen §§ 18 bis 24 
BWahlG und § 34 BWO in den zurzeit jeweils gülti-
gen Fassungen wird hingewiesen. 

Zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen ist hie-
raus insbesondere Folgendes zu beachten: 

 

1. Frist für die Einreichung von Kreiswahl

 vorschlägen 

 

Für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. 

September 2017 können Kreiswahlvorschläge ge-

mäß § 19 BWahlG bei der 

 

Kreiswahlleiterin des Märkischen Kreises 

Geschäftsstelle Kreisorgane, Zimmer 106 b 

Heedfelder Straße 45 

58509 Lüdenscheid 

 

bis spätestens Montag, den 17. Juli 2017 um 

18:00 Uhr (Ausschlussfrist) schriftlich eingereicht 

werden. 

 

Es wird empfohlen, die Wahlvorschläge nach Mög-

lichkeit frühzeitig vor Ablauf dieser Frist während 

der allgemeinen Besuchszeiten einzureichen. Etwa-

ige Mängel, die die Gültigkeit des Wahlvorschlages 

berühren, können so rechtzeitig (d. h. vor Ablauf der 

Ausschlussfrist) behoben werden.  

 

 

 

2. Wahlvorschlagsrecht und Beteiligungs

 anzeigen 

 

1.1. Wahlvorschläge können von Parteien und 

nach Maßgabe des § 20 BWahlG von 

Wahlberechtigten eingereicht werden (§ 18 

Absatz 1 BWahlG). 

 

1.2. Parteien, die im Deutschen Bundestag o-

der einem Landtag seit deren letzter Wahl 

nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge 

ununterbrochen mit mindestens fünf Abge-

ordneten vertreten waren, können als sol-

che einen Wahlvorschlag nur einreichen, 

wenn sie spätestens am siebenundneun-

zigsten Tage vor der Wahl, demzufolge 

spätestens am 19. Juni 2017, bis 18 Uhr 

dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an 

der Wahl schriftlich angezeigt haben und 

der Bundeswahlausschuss ihre Parteiei-

genschaft festgestellt hat. In der Anzeige 

ist anzugeben, unter welchem Namen sich 

die Partei an der Wahl beteiligen will. Die 

Anzeige muss von mindestens drei Mitglie-

dern des Bundesvorstandes, darunter dem 

Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, 

persönlich und handschriftlich unterzeich-

net sein. Hat eine Partei keinen Bundes-

vorstand, so tritt der Vorstand der jeweils 

obersten Parteiorganisation an die Stelle 

des Bundesvorstandes. Die schriftliche 

Satzung und das schriftliche Programm der 

Partei sowie ein Nachweis über die sat-

zungsgemäße Bestellung des Vorstandes 

sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige 

sollen Nachweise über die Parteieigen-

schaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Par-

teiengesetzes beigefügt werden (§ 18 Ab-

satz 2 BWahlG). 

 

2. Aufstellung von Parteibewerberinnen 

 und -bewerbern für einen Kreiswahlvor

 schlag 

 

2.1. Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei 

kann in einem Kreiswahlvorschlag nur be-

nannt werden, wer nicht Mitglied einer an-

deren Partei ist und in einer Mitgliederver-

sammlung zur Wahl eines Wahlkreisbe-

werbers oder in einer besonderen oder all-

gemeinen Vertreterversammlung hierzu 

gewählt worden ist. Mitgliederversammlung 

zur Wahl einer Wahlkreisbewerberin oder 

eines Wahlkreisbewerbers ist eine Ver-

sammlung der im Zeitpunkt ihres Zusam-

mentritts im Wahlkreis zum Deutschen 
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Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der 

Partei. Besondere Vertreterversammlung 

ist eine Versammlung der von einer derar-

tigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mit-

te gewählten Vertreterinnen und Vertreter. 

Allgemeine Vertreterversammlung ist eine 

nach der Satzung der Partei (§ 6 des Par-

teiengesetzes) allgemein für bevorstehen-

de Wahlen von einer derartigen Mitglieder-

versammlung aus ihrer Mitte bestellte Ver-

sammlung (§ 21 Absatz 1 BWahlG). 

 

2.2. Die Bewerber und die Vertreter für die Ver-

treterversammlungen werden in geheimer 

Abstimmung gewählt. Jeder stimmberech-

tigte Teilnehmer der Versammlung ist hier-

bei vorschlagsberechtigt. Den Bewerberin-

nen und Bewerbern ist Gelegenheit zu ge-

ben, sich und ihr Programm der Versamm-

lung in angemessener Zeit vorzustellen. 

Die Wahlen dürfen frühestens 32 Monate 

(der 23. Juni 2016 ist demzufolge der frü-

heste Zeitpunkt), für die Vertreterversamm-

lungen frühestens 29 Monate (also ab 23. 

März 2016) nach Beginn der Wahlperiode 

des Deutschen Bundestages stattfinden (§ 

21 Absatz 3 BWahlG). 

 

2.3. Eine Ausfertigung der Niederschrift über 

die Wahl der Bewerberin oder des Bewer-

bers mit Angaben über Ort und Zeit der 

Versammlung, Form der Einladung, Zahl 

der erschienenen Mitglieder und Ergebnis 

der Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvor-

schlag nach dem Muster der Anlage 17 

BWO einzureichen. Hierbei haben die Lei-

terin oder der Leiter der Versammlung und 

zwei von dieser bzw. diesem bestimmte 

Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter 

nach dem Muster der Anlage 18 BWO an 

Eides Statt zu versichern, dass die Anfor-

derungen zur Bewerberaufstellung gemäß 

§ 21 Absatz 3 Satz 1 bis 3 BWahlG beach-

tet worden sind. (§ 21 Absatz 6 BWahlG). 

 
2.4. Auf die weiteren Regelungen des § 21 

BWahlG hierzu wird verwiesen. Im Übrigen 

regeln die Parteien das Nähere über die 

Wahl der Vertreter für die Vertreterver-

sammlung, über die Einberufung und Be-

schlussfähigkeit der Mitglieder- oder Ver-

treterversammlung sowie über das Verfah-

ren für die Wahl des Bewerbers durch ihre 

Satzungen. 

 

3. Inhalt und Form des Kreiswahlvor-

schlages 

 

3.1. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem ak-

tuell amtlichen Muster der Anlage 13 BWO 

eingereicht werden. Er muss gem. § 34 

BWO folgende Angaben enthalten: 

 

a. Den Familiennamen, die Vornamen, 

den Beruf oder Stand, das Geburtsda-

tum, den Geburtsort und die Anschrift 

(Hauptwohnung) des Bewerbers. 

b. Den Namen der einreichenden Partei 

und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 

ver- 

wendet, auch diese, bei anderen 

Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 

BWahlG) deren Kennwort. 

 

Er soll ferner Namen und Anschriften der 

Vertrauensperson und der stellvertreten-

den Vertrauensperson enthalten. Fehlt die-

se Bezeichnung, so gilt die Person, die als 

erste unterzeichnet hat, als Vertrauensper-

son, und diejenige, die als zweite unter-

zeichnet hat, als stellvertretende Vertrau-

ensperson (§ 22 Abs. 1 BWahlG, § 34 Abs. 

1. Satz 3 BWO). Es wird empfohlen, auch 

eine telefonische Erreichbarkeit anzuge-

ben. 

 

3.2. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Na-

men einer Bewerberin oder eines Bewer-

bers enthalten. Jede Bewerberin bzw. jeder 

Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und 

hier nur in einem Kreiswahlvorschlag be-

nannt werden. Als Bewerberin oder Be-

werber kann nur vorgeschlagen werden, 

wer seine Zustimmung dazu schriftlich 

nach dem Muster der Anlage 15 BWO er-

teilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich 

(§ 20 Abs. 1 BWahlG, § 34 Abs. 5 Nr. 1 

BWO). 

 

3.3. Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen 
den Namen der einreichenden Partei und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese, andere Kreiswahlvor-
schläge ein Kennwort enthalten (§ 20 Abs. 
4 BWahlG). 

 
3.4. Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur 

einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 

Abs. 5 BWahlG). 

 

3.5. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von 

mindestens drei Mitgliedern des Vorstan-

des des Landesverbandes, darunter dem 

Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, 
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persönlich und handschriftlich zu unter-

zeichnen. Hat eine Partei in einem Land 

keinen Landesverband oder keine einheitli-

che Landesorganisation, so müssen die 

Kreiswahlvorschläge von den Vorständen 

der nächstniedrigen Gebietsverbände, in 

deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem 

Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Un-

terschriften des einreichenden Vorstandes 

genügen, wenn er innerhalb der Einrei-

chungsfrist (siehe Nr. 1) nachweist, dass 

dem Landeswahlleiter eine schriftliche, 

dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der 

anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 

20 Abs. 2 BWahlG, § 34 Abs. 2 BWO).  

Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben 

drei Unterzeichner des Wahlvorschlages 

ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvor-

schlag nach dem Muster der Anlage 13 

BWO selbst zu leisten (§ 34 Abs. 3 BWO). 

§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BWO gilt entsprechend. 

 
3.6. Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 

BWahlG genannten Parteien müssen au-

ßerdem von mindestens 200 Wahlberech-

tigten des Wahlkreises persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sein; die 

Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der 

Unterzeichnung gegeben sein und ist bei 

Einreichung des Kreiswahlvorschlages 

nachzuweisen. Für die Unterzeichnung 

sind Formblätter gem. Anlage 14 anzufor-

dern. Hierzu ist Ziffer 4.9. zu beachten. 

Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt 

nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien 

nationaler Minderheiten (§ 20 Abs. 2 

BWahlG). 

Andere Kreiswahlvorschläge müssen 

ebenfalls von mindestens 200 Wahlberech-

tigten des Wahlkreises persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sein. Auch 

hier gilt, dass die Wahlberechtigung im 

Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben 

sein muss und bei Einreichung des Kreis-

wahlvorschlages nachzuweisen ist (§ 20 

Abs. 3 BWahlG). Auch hierfür sind für die 

Unterzeichnung Formblätter gem. Anlage 

14 anzufordern. Ziffer 4.9. gilt entspre-

chend. 

 
3.7. Dem Kreiswahlvorschlag sind gem. § 34 

Abs. 5 Ziffern 1, 2 und 4 BWO beizufügen: 

a. Die Erklärung des vorgeschlagenen 

Bewerbers nach dem Muster der An-

lage 15, dass er seiner Aufstellung zu-

stimmt und für keinen anderen Wahl-

kreis seine Zustimmung zur Benen-

nung als Bewerber gegeben hat. 

 

b. Eine Bescheinigung der zuständigen 

Gemeindebehörde nach dem Muster 

der Anlage 16, dass der vorgeschla-

gene Bewerber wählbar ist. 

c. Die erforderliche Zahl von Unterstüt-

zungsunterschriften nebst Bescheini-

gungen des Wahlrechts der Unter-

zeichner (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 

BWO), sofern der Kreiswahlvorschlag 

von mindestens 200 Wahlberechtigten 

des Wahlkreises unterzeichnet sein 

muss (siehe auch Ziffer 4.9.). 

 

3.8. Bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien ist 

gem. § 34 Abs. 5 Ziffer 3 BWO zusätzlich 

einzureichen: 

 

a. Eine Ausfertigung der Niederschrift 

über die Beschlussfassung der Mit-

glieder- oder Vertreterversammlung, 

in der der Bewerber aufgestellt wor-

den ist, im Falle eines Einspruchs 

nach § 21 Abs. 4 BWahlG auch eine 

Ausfertigung der Niederschrift über 

die wiederholte Abstimmung, mit der 

nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWahlG vor-

geschriebenen Versicherung an Eides 

statt; die Niederschrift soll nach dem 

Muster der Anlage 17 gefertigt, die 

Versicherung an Eides statt nach dem 

Muster der Anlage 18 abgegeben 

werden. 

 

b. Eine Versicherung an Eides statt des 

vorgeschlagenen Bewerbers gegen-

über der Kreiswahlleiterin nach dem 

Muster der Anlage 15, dass er nicht 

Mitglied einer anderen als der den 

Wahlvorschlag einreichenden Partei 

ist; für die Abnahme der Versicherung 

an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 

BWahlG entsprechend. 

 
3.9. Bei Kreiswahlvorschlägen mit Unterstüt-

zungsunterschriften gilt gem. § 34 Abs. 4 

BWO zusätzlich: 

 

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindes-

tens 200 Wahlberechtigten des Wahlkrei-

ses unterzeichnet sein, so sind die Unter-

schriften auf amtlichen Formblättern nach 

Anlage 14 unter Beachtung folgender Vor-

schriften zu erbringen: 

 

a. Die Kreiswahlleiterin liefert die Form-

blätter nach Anlage 14 auf Anforde-

rung kostenfrei. Bei der Anforderung 

sind Familienname, Vornamen und 

Anschrift (Hauptwohnung) des vorzu-
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schlagenden Bewerbers anzugeben. 

Wird bei der Anforderung der Nach-

weis erbracht, dass für den Bewerber 

im Melderegister eine Auskunftssper-

re gemäß § 51 Absatz 1 Bundesmel-

degesetz eingetragen ist, wird anstel-

le seiner Anschrift (Hauptwohnung) 

eine Erreichbarkeitsanschrift verwen-

det; die Angabe eines Postfachs ge-

nügt nicht. Als Bezeichnung des Trä-

gers des Wahlvorschlages, der den 

Kreiswahlvorschlag einreichen will, 

sind außerdem bei Parteien deren 

Namen und, sofern sie eine Kurzbe-

zeichnung verwenden, auch diese, 

bei anderen Kreiswahlvorschlägen 

deren Kennwort anzugeben. Parteien 

haben ferner die Aufstellung des Be-

werbers in einer Mitglieder- oder einer 

besonderen oder allgemeinen Vertre-

terversammlung nach § 21 BWahlG 

zu bestätigen. Die Kreiswahlleiterin 

hat die in den Sätzen 2 bis 4 genann-

ten Angaben im Kopf der Formblätter 

zu vermerken. 

b.  Die Wahlberechtigten, die einen 

Kreiswahlvorschlag unterstützen, 

müssen die Erklärung auf dem Form-

blatt persönlich und handschriftlich 

unterzeichnen; neben der Unterschrift 

sind Familienname, Vornamen, Ge-

burtsdatum und Anschrift (Hauptwoh-

nung) des Unterzeichners sowie der 

Tag der Unterzeichnung anzugeben. 

Von Wahlberechtigten im Sinne des § 

12 Abs. 2 Satz 1 BWahlG ist der 

Nachweis für die Wahlberechtigung 

durch die Angaben gemäß Anlage 2 

und Abgabe einer Versicherung an 

Eides statt zu erbringen. 

 

c. Für jeden Unterzeichner ist auf dem 

Formblatt oder gesondert eine Be-

scheinigung der Gemeindebehörde, 

bei der er im Wählerverzeichnis ein-

zutragen ist, beizufügen, dass er im 

Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem 

betreffenden Wahlkreis wahlberech-

tigt ist. Gesonderte Bescheinigungen 

des Wahlrechts sind vom Träger des 

Wahlvorschlages bei der Einreichung 

des Kreiswahlvorschlages mit den 

Unterstützungsunterschriften zu ver-

binden. Wer für einen anderen eine 

Bescheinigung des Wahlrechts bean-

tragt, muss nachweisen, dass der Be-

treffende den Kreiswahlvorschlag un-

terstützt. 

 

d. Ein Wahlberechtigter darf nur einen 

Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; 

hat jemand mehrere Kreiswahlvor-

schläge unterzeichnet, so ist seine 

Unterschrift auf allen weiteren Kreis-

wahlvorschlägen ungültig. 

 
e. Kreiswahlvorschläge von Parteien 

dürfen erst nach Aufstellung des Be-

werbers durch eine Mitglieder- oder 

Vertreterversammlung unterzeichnet 

werden. Vorher geleistete Unterschrif-

ten sind ungültig. 

 

4. Vordrucke nach den Mustern der BWO 

 für einen vollständigen Kreiswahlvor

 schlag 

 

Alle erforderlichen Vordrucke nach den 

Mustern der BWO für einen vollständigen 

Kreiswahlvorschlag in aktuell gültigen Fas-

sungen werden auf Anforderung bei der 

Kreiswahlleiterin (siehe Anschrift unter Zif-

fer 1.) kostenfrei während der allgemeinen 

Besuchszeiten oder nach telefonischer 

Vereinbarung (02351/ 966-6142) zur Ver-

fügung gestellt: 

 

 Kreiswahlvorschlag - Anlage 13 

 Zustimmungserklärung Aufnahme 

Kreiswahlvorschlag - Anlage 15 

 Bescheinigung Wählbarkeit - Anlage 16 

 zusätzlich wird bei Parteien benötigt: 

- Niederschrift der Versammlung zur 

Aufstellung des Bewerbers - Anlage 

17 

- Versicherung an Eides statt zur Par-

teimitgliedschaft - Anlage 15 

- Versicherung an Eides statt - Anlage 

18 

 zusätzlich wird bei Unterstützungsun-

terschriften benötigt: 

- Unterstützungsunterschrift - Anlage 

14 

- Wählbarkeitsbescheinigung - Anlage 

14 

 

5. Vorprüfung und Mängelbeseitigung des 

 eingereichten Kreiswahlvorschlages 

 

5.1. Die Kreiswahlleiterin hat die Kreiswahlvor-

schläge unverzüglich nach Eingang zu prü-

fen. Stellt sie bei einem Kreiswahlvorschlag 

Mängel fest, so wird die Vertrauensperson 

sofort benachrichtigt und aufgefordert, be-

hebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen 

(§ 25 Abs. 1 BWG, § 35 Abs. 1 Satz 2 

BWO). Mängel, die einen gültigen Kreis-

wahlvorschlag nicht zustande kommen las-
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sen, können nur bis zum Ablauf der Einrei-

chungsfrist (Fristende 17.07.2017, 18 Uhr) 

beseitigt werden. 

 

5.2. Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Fristen-

de 17.07.2017, 18 Uhr) können gem. § 25 

Abs. 2 BWahlG bis zur Zulassung nur noch 

Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge 

behoben werden. Ein gültiger Wahlvor-

schlag liegt nicht vor, wenn 

 

a. die Form oder Frist des § 19 BWahlG 

nicht gewahrt ist, 

 

b. die erforderlichen gültigen Unter-

schriften mit dem Nachweis der 

Wahlberechtigung der Unterzeichner 

fehlen, es sei denn, der Nachweis 

kann infolge von Umständen, die der 

Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu 

vertreten hat, nicht rechtzeitig er-

bracht werden, 

 

c. bei einem Kreiswahlvorschlag die 

Parteibezeichnung fehlt, die erforder-

liche Feststellung der Parteieigen-

schaft abgelehnt ist oder die Nach-

weise des § 21 BWahlG nicht er-

bracht sind, 

 

d. der Bewerber mangelhaft bezeichnet 

ist, so dass seine Person nicht fest-

steht, oder 

 

e. die Zustimmungserklärung und/ oder 

Versicherungen an Eides statt zur 

Parteimitgliedschaft der Bewerberin 

oder des Bewerbers fehlt. 

 
5.3. Gegen Verfügungen der Kreiswahlleiterin 

im Mängelbeseitigungsverfahren kann die 

Vertrauensperson den Kreiswahlausschuss 

anrufen (§ 25 Abs. 4 BWahlG). Wird der 

Kreiswahlausschuss im Mängelbeseiti-

gungsverfahren angerufen, hat er über die 

Verfügung der Kreiswahlleiterin unverzüg-

lich zu entscheiden. Der Vertrauensperson 

des betroffenen Kreiswahlvorschlages ist 

Gelegenheit zur Äußerung zu geben (§ 35 

Abs. 3. BWO). 

 

6. Zurücknahme und Änderung eines 

 Kreiswahlvorschlages 

 

6.1. Ein eingereichter Kreiswahlvorschlag kann 

durch gemeinsame schriftliche Erklärung 

der Vertrauensperson und der stellvertre-

tenden Vertrauensperson zurückgenom-

men werden, solange nicht über seine Zu-

lassung entschieden ist. Ein von mindes-

tens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter 

Kreiswahlvorschlag kann auch von der 

Mehrheit der Unterzeichner durch eine von 

ihnen persönlich und handschriftlich voll-

zogene Erklärung zurückgenommen wer-

den (§ 23 BWG). 

 

6.2. Ein Kreiswahlvorschlag kann gem. § 24 

BWahlG nach Ablauf der Einreichungsfrist 

nur durch gemeinsame schriftliche Erklä-

rung der Vertrauensperson und der stell-

vertretenden Vertrauensperson und nur 

dann geändert werden, wenn der Bewerber 

stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das 

durch § 21 BWG vorgeschriebene Verfah-

ren braucht in diesen Fällen nicht eingehal-

ten zu werden und der Unterschriften nach 

§ 20 Abs. 2 und 3 BWG bedarf es nicht.  

 
6.3. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können 

nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvor-

schläge, nicht jedoch bei Mängeln nach § 

25 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5 

BWahlG, behoben werden (§ 25 Absatz 2 

Satz 1 BWahlG). 

 

7. Zulassung der Kreiswahlvorschläge 

 
7.1. Der Kreiswahlausschuss entscheidet am 

28.07.2017 im Kreishaus Lüdenscheid 

über die Zulassung der Kreiswahlvorschlä-

ge in öffentlicher Sitzung (§ 26 Abs. 1 Satz 

1 BWahlG). Zu dieser Sitzung werden die 

Vertrauenspersonen der Kreiswahlvor-

schläge von der Kreiswahlleiterin geladen. 

Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlung 

des Kreiswahlausschusses werden geson-

dert im Amtlichen Bekanntmachungsblatt 

des Märkischen Kreises auf der Internet-

seite unter www.maerkischer-kreis.de ver-

öffentlicht (§§ 5 Abs. 3 und 36 Abs. 1 

BWO). 

 

7.2. Nach der Entscheidung des Kreiswahlaus-

schusses über die Zulassung der Kreis-

wahlvorschläge gem. § 26 Abs. 1 Satz 1 

BWahlG ist jede Änderung, Mängelbeseiti-

gung oder Zurücknahme ausgeschlossen 

(§§ 24 und 25 Abs. 3 BWahlG). 

 
7.3. Der Kreiswahlausschuss hat gem. § 26 

Abs. 1. BWahlG Kreiswahlvorschläge zu-

rückzuweisen, wenn sie 

 

a. verspätet eingereicht sind oder 

 

b. den Anforderungen nicht entspre-

chen, die durch das BWahlG und die 

BWO aufgestellt sind, es sei denn, 

http://www.maerkischer-kreis.de/
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dass in den Vorschriften etwas ande-

res bestimmt ist. 

 

Die Entscheidung ist in der Sitzung des 

 Kreiswahlausschusses bekanntzugeben. 

 

7.4. Weist der Kreiswahlausschuss einen 

Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen 

drei Tagen nach Bekanntgabe der Ent-

scheidung Beschwerde an den Landes-

wahlausschuss eingelegt werden. Be-

schwerdeberechtigt sind die Vertrauens-

person des Kreiswahlvorschlages, der 

Bundeswahlleiter und die Kreiswahlleiterin. 

Der Bundeswahlleiter und die Kreiswahllei-

terin können auch gegen eine Entschei-

dung, durch die ein Kreiswahlvorschlag 

zugelassen wird, Beschwerde erheben (§ 

26 Abs. 2 BWahlG). Die Beschwerde ge-

gen eine Entscheidung des Kreiswahlaus-

schusses ist schriftlich oder zur Nieder-

schrift bei der Kreiswahlleiterin einzulegen. 

Der Bundeswahlleiter hat seine Beschwer-

de bei der Kreiswahlleiterin, die Kreiswahl-

leiterin ihre Beschwerde beim Landeswahl-

leiter einzulegen. Die Schriftform gilt auch 

durch Telegramm, Fernschreiben oder Te-

lefax als gewahrt. Die Kreiswahlleiterin un-

terrichtet unverzüglich den Landeswahllei-

ter und den Bundeswahlleiter über die ein-

gegangenen Beschwerden und verfährt 

nach den Anweisungen des Landeswahllei-

ters (§ 37 Abs. 1 BWO). 

 

8. Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge 

 

Die Kreiswahlleiterin macht die zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge spätestens am achtundvier-

zigsten Tage vor der Wahl, spätestens also am 07. 

August 2017, im Amtlichen Bekanntmachungsblatt 

des Märkischen Kreises öffentlich bekannt (§ 26 

Abs. 3 BWahlG, § 38 Satz 1 BWO). 

 
Lüdenscheid, 11.04.2017 
 
Die Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 150 –  
Märkischer Kreis II 
 
Dienstel-Kümper 
Kreisdirektorin 

 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von  
Wahlscheinen 

 
für die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-

Westfalen am 14.05.2017 
 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für 

die Stimmbezirke der Stadt Kierspe liegt in der 
Zeit vom  

24. bis 28. April 2017, 

 
im Rathaus der Stadt Kierspe, Springerweg 
21, 58566 Kierspe, Bürgerbüro, zur Einsicht-
nahme aus: 

Montag von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr, 
Dienstag und Freitag von 7:30 Uhr bis 12:30 
Uhr,  

Mittwoch von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr und 

Donnerstag von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich die Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Da-
ten von Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

   
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 

unvollständig hält, kann in der Zeit vom 24. bis 
28. April 2017, spätestens am  

28. April 2017 bis 12:30 Uhr, 

 
beim Bürgermeister der Stadt Kierspe, Sprin-
gerweg 21, 58566 Kierspe, Einspruch einle-
gen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
23. April 2017 eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
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spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass das 
Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Land-

tagswahl im Wahlkreis 123 – Märkischer Kreis 
III –  

 
  durch Stimmabgabe in einem beliebi-

gen Stimmbezirk dieses Wahlkreises 

  oder 
  durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 jede/r in das Wählerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte/r, 

5.2  ein/e nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragene/r Wahlberechtigte/r, wenn 

 
a)   er/sie nachweist, dass er/sie ohne 

sein/ihr Verschulden die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis  (bis 28.04.2017) ver-
säumt hat, 
 

b)   er/sie aus einem von ihm/ihr nicht 
zu vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen 
worden ist, 

 
c)  seine/ihre Berechtigung zur Teil-

nahme an der Wahl erst nach der 
Einspruchsfrist entstanden ist oder 
sich herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können Wahlberechtigten, die in 

das Wählerverzeichnis eingetragenen sind, bis 
zum zweiten Tag vor der Wahl, dem 12. Mai 
2017, 18:00 Uhr, bei der Stadt Kierspe, Bür-
gerbüro, mündlich, schriftlich oder in elektroni-
scher Form beantragt werden. Fernmündliche 
Anträge sind unzulässig und können deshalb 
nicht entgegen genommen werden. Ein/e be-
hinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, 
die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-

schein erteilt werden. 
 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 

Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. 
 

7. Mit dem Wahlscheinantrag erhält der/die 
Wahlberechtigte  

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-
kreises, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettel-
umschlag, 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an 
die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehenen 

 roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlscheinen und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Unter-
lagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt,  

- kennzeichnet persönlich den Stimmzet-
tel, legt ihn in den amtlichen blauen 
Stimmzettelumschlag und verschließt 
diesen, 

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte Versicherung an Eides 
statt zur Briefwahl unter Angabe des 
Ortes und Tages,  

- steckt den verschlossenen amtlichen 
blauen Stimmzettelumschlag und den 

  unterschriebenen Wahlschein in den  amtlichen roten Wahlbriefumschlag, 
- verschließt den roten Wahlbriefum-

schlag und 
- übersendet den Wahlbrief durch ein 

Postunternehmen an den Bürgermeis-
ter. 

 
Bei der Briefwahl hat der/die Wählerin den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig zu übersenden, dass der 
Wahlbrief spätestens am Wahltage bis 18:00 
Uhr eingeht. 
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert. Sie 
können auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle bis 18:00 Uhr abgegeben wer-
den. 

 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 
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Kierspe, den 07. April 2017 
 
Frank Emde 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 

 
Einladung 

 
zu einer Sitzung des Rates am Dienstag, 

25.04.2017 
um 17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses, 

Grünestraße 12, 58840 Plettenberg 

 
Tagesordnung 

 
 
I.Öffentlicher Teil 

 
Punkt 
1: 

Einwohnerfragestunde  

 
Punkt 
2: 

Bebauungsplan Nr. 601.2 -
Krankenhaus-; 
hier: Abwägung der Stellungnah-
men, Satzungsbeschluss 

38/2017 

 
Punkt 
3: 

Gewerbeflächenkonzept Märki-
scher Kreis 

37/2017 

 
Punkt 
4: 

Entwurf des Jahresabschlusses 
2014 

45/2017 

 
Punkt 
5: 

Anfragen und Bekanntmachungen  

 
Punkt 
6: 

Verschiedenes  

 
 
II.Nichtöffentlicher Teil 

 
Punkt 
7: 

Personalangelegenheiten 
hier: Besetzung der Stelle Kämme-
rin / Kämmerer 

46/2017 

 
Punkt 
8: 

Auftragsvergaben  

 
Punkt 
8.1: 

Auftragsvergabe 
hier: Bau eines Radweg Pletten-
berg-Hachmecke bis Landemert 

44/2017 

 
Punkt 
8.2: 

Sanierung ZOB Plettenberg-
Eiringhausen 
hier: Planungsauftrag 

35/2017 

 
Punkt 
8.3: 

Auftragsvergabe: 
Planung und Bau eines Parkdecks 

41/2017 

 
Punkt Auftragsvergabe 47/2017 

8.4: hier: Lieferung eines Wildkrautbe-
seitigungsgerätes mit Trägerfahr-
zeug 

 
Punkt 
9: 

Anfragen und Bekanntmachungen  

 
Punkt 
10: 

Verschiedenes  

 
Plettenberg, 12.04.2017 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Schulte 
 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

In Zusammenarbeit und in Abstimmung mit der 
Stadt Neuenrade und der SGV-Abteilung 
Neuenrade, soll der Rhoden-Hennes-Weg in 
Neuenrade mit dem Markierungszeichen "N1" 
ausgezeichnet werden. Der Wanderweg hat eine 
geplante Gesamtlänge von ca. 9,5 km.  
Laut § 65 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz der 
Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutz-
gesetz – LNatSchG NRW) in der derzeit gültigen 
Fassung vom 15.11.2016 in Verbindung mit § 19 
Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des 
Landesnaturschutzgesetzes (DVO-LNatSchG), in 
Kraft getreten am 25.11.2016, ist die zur Markierung 
von Wanderwegen befugte Organisation, hier der 
SGV, verpflichtet, vor der Festlegung neuer 
Wanderwege die betroffenen 
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer 
sowie Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer und 
deren Verbände, Gemeinden, unteren 
Naturschutzbehörden, Träger der Naturparke und 
den Landesbetrieb Wald und Holz ins Benehmen zu 
setzen. 
Innerhalb eines Monats nach Erscheinen der 
Bekanntmachung wird den betroffenen 
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern 
sowie den Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern 
die Gelegenheit gegeben online unter www.sgv.de, 
bzw. in der SGV Hauptgeschäftsstelle in Arnsberg 
(Hasenwinkel 4, 59821 Arnsberg) Einblick in das 
Kartenwerk zu nehmen sowie schriftliche 
Stellungnahmen abzugeben. 
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Wibke 
Kopper zur Verfügung: Telefon 02931 - 52 48 46 
oder per E-Mail w.kopper@sgv.de.  
 
Arnsberg, 18.04.2017 
 
gez. Kopper

mailto:w.kopper@sgv.de
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Bekanntmachung 
 

Wahlbekanntmachung der Stadt Kierspe zur 
Landtagswahl am 14. Mai 2017 

 
 

1. Am 14. Mai 2017 findet die Wahl zum 

Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen 
statt. 
Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Kierspe gehört zum Wahlkreis 

123, Märkischer Kreis III. Das Kiersper 
Stadtgebiet  ist in neun Stimmbezirke ein-
geteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die 
den Wahlberechtigten in der Zeit  

bis 23. April 2017 

übersandt werden, sind der Stimmbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem 
Wahlraum seines Stimmbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist. 
 
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt 
und im Wahlraum bereitgehalten. 
 

3. Die Wahlbenachrichtigung soll mitgebracht 
werden. Außerdem ist der Personalaus-
weis oder der Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen, damit sich die Wählerin/der Wäh-
ler auf Verlangen über ihre/seine Person 
ausweisen kann. 
 

4. Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei 
Stimmen: eine Erststimme für die Wahl ei-
ner/eines Wahlkreisabgeordneten und eine 
Zweitstimme für die Wahl einer Landeslis-
te. Sie/Er gibt seine Stimme geheim ab. 
 

5. Der Stimmzettel enthält jeweils unter fort-
laufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwar-

zem Druck die Namen der Bewer-
ber/innen der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Par-
tei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das 
Kennwort und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers/jeder Bewerberin ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung, 
 

b) für die Wahl nach Landeslisten in 
blauem Druck die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, und je-
weils die Namen der ersten fünf Be-
werber/innen der zugelassenen Lan-

deslisten und links von der  Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

 
Die Wählerin/Der Wähler gibt 
 

a) ihre/seine Erststimme in der 

Weise ab, dass sie/er auf dem 
linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, für welche/welchen Be-
werber/in eines Kreiswahlvor-
schlages sie gelten soll, 

 
b) ihre/seine Zweitstimme in der 

Weise ab, dass sie/er auf dem 
rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, für welche Landesliste sie 
gelten soll.  

 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin/ 
vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise ge-
faltet werden, dass ihre/seine Stimmabga-
be nicht erkennbar ist. 

 
6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss 

an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

  
7. Wähler, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem 
 beliebigen Stimmbezirk dieses 
 Wahlkreises oder 

 
b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss 

sich von der Stadt Kierspe (Wahlamt) die 
Briefwahlunterlagen (bestehend aus einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
blauen Stimmzettelumschlag, einen amtli-
chen roten Wahlbriefumschlag und ein 
Merkblatt zur Briefwahl) beschaffen. Er 
muss seinen Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig an die auf dem Wahl-
briefumschlag angegebene Stelle zuleiten, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 

auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden. 
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Für die Stadt Kierspe werden vier Brief-
wahlvorstände gebildet. Diese treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 
14. Mai 2017 um 16.00 Uhr im Rathaus der 
Stadt Kierspe, Springerweg 21, 58566 
Kierspe, zusammen. Die Ermittlungen und 
Feststellungen des Briefwahlergebnisses 
sind ebenfalls öffentlich. 
 

8. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahl-
recht nur einmal und nur persönlich ausü-
ben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein un-
richtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; auch der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches). 

 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 
 
Kierspe, 13. April 2017 
 
Frank Emde 
Der Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
der Widmung einer Straße 

 

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
04.04.2017 beschlossen, die im rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Kiersperhagen“ die 
Straße „Am Funkenhof“ als Anliegerstraße gemäß § 
6 Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen 
dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße zu 
widmen. 
 
Die vorgenannte Straße erhält durch die Widmung 
die Eigenschaft einer öffentlichen Straße und wird 
der Allgemeinheit für den öffentlichen Verkehr zur 
Verfügung gestellt. 
 
Die Widmung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt – Amts-
blatt des Märkischen Kreises – in Kraft. 
 
Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 des Straßen- 
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung öffentlich 
bekanntgemacht. 
 

Rechtsmittelbelehrung: 
 

Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arns-
berg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die 
Klage kann auch in elektronischer Form nach Maß-
gabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und Finanzge-
richten im Land NRW (Elektronische Rechtsver-
kehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgericht) 
in der jeweils geltenden Fassung eingereicht wer-
den. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des 
Signaturgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
versehen sein und an die elektronische Poststelle 
des Gerichts übermittelt werden. Bei der Verwen-
dung der elektronischen Form sind besondere tech-
nische Rahmenbedingungen zu beachten. Diese 
sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werde, die angefochtene Verfü-
gung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. 
 
Falls die Frist durch das  Verschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dieses Verschulden Ihnen zugerechnet wer-
den. 

 

Kierspe, 05.04.2017 
 
Frank Emde 
Bürgermeister 
 
 
 

http://www.egvp.de/
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